
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1987/6/30 10ObS16/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1987

Norm

ASVG §116 Abs1 Z1

ASVG §117 Z2

Rechtssatz

Die von der Krankenversicherung zu erbringende Leistung der Vorsorge für die Verhütung und Früherkennung von

Krankheiten (§ 116 Abs 1 Z 1 ASVG), zu der gemäß § 117 Z 1 ASVG die Gesundenuntersuchung zählt, ist keine

Krankenbehandlung, die aus dem Versicherungsfall der Krankheit (§ 117 Z 2 ASVG) gewährt wird.
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